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A -1041 Wien. PTinz-Eugen-StTaße 20-22. Postfach 534 

Präsidimn des Nationalrates 
Dr-Karl-Renner-Ring 3 
1010 Wien 

Ihr Zeichen Unser Zeichen 

VP-ZB-6111 

Betreff: 

': .... _.- ,,'\ ENTV,IU'!"':': : ,:;,;~ G t ..: 1Z V t").) 
... ,,,II~ U & 

: -GE/19 ... ...... .. ........................................ 

. ::.ltum: 0 3. AUG. 1992 
. 0 4. Aug. 1992 ' 

Verteilt .................................................... .. 

• Durchwah 2593 
lfMl 

Entwurf einer Novelle zmn Kraftfahr­
liniengesetz (EWR-Anpassungsnovelle) 
Stellungnahme 

aktiv für Sie 

Bundeskammer 

für Arbeiter und Angestellte 

Prinz-Eugen-Straße 20-22 

A-1041 Wien. Postfach 534 

.'(0222) 50165 

28.7.1992 

Die Bundeskarmer für Arbeiter und Angestellte übersendet 25 Exenplare ihrer 

Stellungnahne zu der im Betreff genannten Novelle zur gefälligen Infonnation. 

Beilagen 

Der Direktor: 

iV 
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A-1041 Wien, Prinz-Eugen-Straße 20-22, Postfach 534 

Bundesministerium für öffent­
liche Wirtschaft und 'Verkehr 

Radetzkystr 2 
1030 Wien 

-I :-' '-::; GE'''''~'E'' 'T'~I' 'U~ r," ': \",1",'+- :~" I'~ PI ~ , •. '!.~ ,t ,l ~ - , 
~ 
, -. ' I i ',; .. 1 ......................... : ............... -GE 19 .......... .. 

t D::.tum: 03. AUG. 1992 

aktiv für Sie 

Bundeskammer 

f'Ür Arbeiter und Angestellte 

Prinz-Eugen-Straße 2-0-22 

A -1041 Wien, Postfach 534 

• (0222) 50165 

Verteilt ......................................................... ::::J ~ -tr (_ . 
Jl 1Jttt{A~ r~ 

Ihr Zeichen Unser Zeichen 
124.115/3- VP/Ru/6111 
I/6/92 

Betreff: 
Ent~urf einer Novell~ zum Kraft-
fahrliniengesetz (EWR-Anpassungs­
novelle 
(stellungnahme) 

., Durchwahl 2593 
[fM] 

Datum 
17.7.1992 

Sei t mehreren Jahren fordert die Bundeskammer für Arbeiter und 

Angestellte, daß im Bereich der gesetzlichen 

Güter- und Personenbeförderung vergleichbare 

Gesetzestexte erlassen werden. Mit Bedauern 

Regelungen zur 

und einheitliche 

muß festgestellt 
werden, daß bei der gegenständlichen Novelle zum Kraftfahrlinien­

gesetz die Chance einer Vereinheitlichung wiederum ungenützt 

blieb, zumal gerade das Personenbeförderungsrecht in der EG auf 

einer einheitlichen Richtlinie (74/562/EWG) beruht. 

Darüber hinaus datiert das in Geltung stehende Kraftfahrlinienge­

setz aus den frühen fünfziger Jahren. Von verschiedensten Seiten 

wurde auf einer von der Bundesarbeitskammer abgehaltenen Enquete 

im Dezember 19,89 erklärt I daß dieses Gesetz den heut 1gen Rege­

l~ngsbedürfnissen nicht mehr entspräche und es höchst an der Zeit 

wäre, es an heutige Gegebenheiten anzupassen. Dazu werdeh einige 

Forderungen der Bundesarbeitskammer im AnschlUß an die Stellung­

nahme zur gegenständlichen Novelle angeführt. 
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Zu den einzelnen Bestimmungen des vorliegenden Novellierungsen~­

wurfes wird folgende Stellungnahme abgegeben: 

Es muß darauf hingewiesen werden, daß die ziffernmäßige Numerie­

rungder Änderungen zwischen dem Entwurfstext des Kraftfahrlinien­

gesetzes und der Textgegenübestellung des geltenden Textes mit 

dem Entwurfstext ni6ht überein stimmt. In der Stellungnahme der 

Bundesarbeitskammer wird daher auf die entsprechenden Ziffern der 

Textgegenüberstellung Bezug genommen. 

Zu Z 1 (§ 1 Abs 3) 

Sonderformen des Linienverkehrs (ds Beförderungen vor allem v~n 

Arbei tnehmern zur Arbeitsstelle und von dort zu ihrer Wohnung) 

benötigen nach dieser Bestimmung lediglich eine Anzeige pei der 

Aufsichtsbehörde vor Betriebsaufnahme, sofern sie vertraglich 

zwischen Veranstalter und Verkehrsunternehmen geregelt worden 
sind. 

Es besteht die Gefahr, daß bestehenden Kraftfahrlinien und deren 

regelmäßigen Kursen relativ leicht Verkehrspotential entzogen 

werden kann. In diesem Zusammenhang sollte geprüft 

nicht bei Vorliegen entsprechender Voraussetzungen 

bestehender Kurs einer konzessionierten Linie zur 

Zeit) durchaus eine Art Genehmigung für derartige 
, 

werden,' ob 

(et\'>la kein 

fraglicnen 

SonderforIl\en 
des Linienverkehrs vorgesehen werden könnte. Durch die derzei~ige 

Formulierung ist zu befürchten, daß eine sonderform des Lini~n­

verkehrs schon allein mit einer Anzeige eingerichtet werden kann 

und der Aufsichtsbehörde keinerlei Einspruchsmöglichkeiten 

zustehen. 

Zu Z 4 (§ 4 Abs 1 Z 1) 

Wie bereits eingangs erwähnt, werden im Güterbeförderungsge$~tz 

und im Gelegenheitsverkehrs-Gesetz einheitlich die Zugangsvoraus­

setzungen zum Beruf geregelt. Es erschiene - sinnvoll, auch- im 
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Kraftfahrliniengesetz eine 

lässigkeit, finanziellen 

gleichlautende Bestimmung 

Leistungsf§higkeit und 

zur Zuver-

fachlichen 

Eignung des Antragstellers zu haben. Diesbezüglich wurde im 

Güterbeförderungs- und Gelegenheitsverkehrsgesetz die entspre­

chende EG-Richtlinie bereits umgesetzt. Insbesondere wäre in das 

Kraftfahrliniengesetz aufzunehmen I daß die Zuverläs s igke i t dann 

nicht (mehr) gegeben ist, wenn 

der Berechtigte bzw der Antragsteller wegen eines straf­

rechtlichen Deliktes rechtskräftig verurteilt wurde, oder 

er wegen wiederhol tel' Verstöße gegen die Vorschriften über 

die für den BerufszWeig geltenden Entlohnungs- und Arbeits­

bedingungen rechtskräftig bestraft wurde, oder 

er wegen \'liederhol ter Verstöße gegen die Vorschriften über 

die Personenbeförderung, insbesondere die Lenk- und Ruhezei­

ten der Fahrer, die Gewichte und Abmessungen der Kraftfahr­

zeuge und die Sicherheit im straßenverkehr und der Kraft­

fahrzeuge , rechtskräftig bestraft wurde. 

Das gleiche wie für die Regelung der Zuverlässigkeit gilt für die 

Umschreibung der finanziellen Leistungsfähigkeit und für die 

Festsetzung der Voraussetzungen der fachlichen Eignung (Befähi­

gungsnachweis). 

Zu Z 5 (5 4 Abs 1 Z 2) 

Durch die Umsetzung des EWR-Vertrages ist es notwendig I EWR­

staatsbürger österreichischen Staatsbürgern gleichzustellen. In 

den Novellen zum Güterbeförderungsgesetz und zum Gelegenheitsver­

kehrs-Gesetz wurden derartige Bestimmungen bereits angepaßt; 

dabei ist in den Gesetzestexten die zulässige Einschränkung 

enthalten, daß der Unternehmer bzw das Unternehmen seinen sitz in 

österreich haben muß. Im vorliegenden Entwurf des Kraftfahrlinien­

gesetzes ist dies nicht der Fall. So \"läre es denkbar, daß ein 
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EWR-Unternehmen eine Konzession in österreich erwirbt, ohne hier 

ansässig zu sein. 

Auch hier regt die Bundesarbeitskammer an, in § ~ (Voraussetzung 

für die Konzessionserteilung) eine gleichlautende Bestimmung 

aufzunehmen, wie sie im Güterbeförderungs - und Gelegenhei tsver­

kehrs-Gesetz bereits formuliert ist. 

Zu Z 6 (§ 4 Abs 2) 

In dieser Bestimmung soll die Voraussetzung der fachlieben 

Eignung näher determiniert werden. 

Nach Meinung der Bundesarbei tskammer wl.:rde auch für den Befähi­

gungsnachweis die entsprechende EG-Richtlinie nicht genügend 

umgesetzt. Während im Entwurfstext nur auf eine schriftliche 

prüfung oder eine praktische Erfahrung von mindestens fünf Jahren 

als Zugangsvoraussetzung abgestellt wird, sieht die EG-Richtlin~e 

auch die Möglichkeit vor, die Qualifikatisn durch eine Bescheini­

gung der Behörde aufgrund von Hochschul- oder Fachschuldiplomen 

nachzuweisen. In Übereinstimmung ~it Güterbeförderungs- uhd 

Gelegenheitsverkehrs-Gesetz sollte auch im Kraftfahrliniengesetz 

eine gleichlautende Regelung gefunden werden. 

Im Entwurfstext wird darüber hinaus die Prüfung zur Feststellung 

der fachlichen Eignung angesprochen. Nach Ansicht der Bundes~r­

beitskammer sind die Sachgebiete, über die Kenntnisse bei der 

Prüftmg nachzuweisen sind, im Gesetzesentwul.-f zu wenig determ.i­

niert. Weiters fehlt es an einer Verordllungsermächtigung, durch 

die diese Sachgebiete genauer umschrieben werden könnten. 

Daher fordert die Bundesarbeitskammer, daß in Anlehnung an 

Güterbeförderungs- und Gelegenhei tsverkehrs-Gesetz eine Vero~d­

nungsermächtigung aufgenommen wird, wonach "der Bundesminister 

für öffentliche Wirtschaft und Verkehr unter Bedachtnahme auf dien 

j eweil igen Stand der Entwicklung der Kraft fahrlinienunternehmen, 

. i 

)) 
" 
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auf die von Personen, die die Leistunge~ j~s Gewerbe~ in Anspruch 

nehmen, tiblicherweise gestellten Anfo~d~~~~genf auf Gefahren für 

Leben, Umwelt, Gesundheit oder Ei.:;rent1.:m, die von der Tätigkeit 

eines Kraftfahrlinienunternehemns ausgehen, ... durch Verordnung 

die geeigneten Nachweise der praktischen Erfahrung, die Hoch­

schul- und Fachschuldiplome, die Sachgebiete der Prüfung, die 

Form der Prüfung, die Anforderungen an die Prüfer, das Datum der 

Prüfung f die Anberaumung der Termine I die auszustellenden Be­

scheinigungen und die Wiederholung der Pl.-ürung festzulegen hat". 

Zugegebenermaßen finden sich in Z 14 (§ 1:, Z 1a) des Entwurfs 

Ansätze für die hier geforderte Verordnungsermächtigung. Es wird 

daher eine überarbeitung im Sinne einer einheitlichen Verordnungs­

ermächtigung angeregt. 

In Z 3 des Abs 2 wird laut Entwurfstext festgelegt, daß bei 

Wegfall der Zuverlässigkeit oder fachliche!l Eignung eine angemes­

sene Frist zur Benennung eines Betriebsleiters einzuräumen ist. 

Nach Ansicht der Bundesarbeitskammer so.J.l te das Wort It ist It in 

"kann" abgeändert werden. Bei der derzeitigen Formulierung 

besteht die Gefahr, daß effiziente Maßnahmen bei Nichtvorliegen 

der Zuverlässigkeit nicht ergriffen werden könnten, da in diesem 

Fall immer wieder ein neuer Betriebsleiter bestellt wird. 

Zu Z 9 (§ 8 Z 4) 

Hier wurde eine Änderung vorgenommen, die eindeutig nicht auf­

grund der Umsetzung von EG-Richtlinien erforderlich ist. Es geht 

um die Streichung einer Regelung, wonach der Konzessionsinhaber 

verpflichtet ist, auf Verlangen der Post- und Telegraphenverwal­

tung die Briefpost unentgeltlich, sonstige Postsendungen gegen zu 

vereinbarende Vergütung zu befördern hat. 
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zurückgegriffen. Durch den Entfall könnte es zur Verteuerungvbn i I 

Postbeförderungen und zu Laufzeitverzögerungen kommen. Aus Sicht 

der Bundesarbeitskammer sollte daher dieEe Bestimmung weiterhin 

in Kraft bleiben. 

Wie bereits einlei tend erwähnt f fordert die Bundes arbe i tskanllae;r f 

daß das Kraftfahrliniengesetz in folgenden Punkten geänder~w1~df 

wobei darauf hingewiesen wird l daß der größte Teil der Forderll~n­

gen eine Grundlage in der Verordnung (EWG) Nr 684/92 des Rates 

vom 16. März 1992 zur Einführung gemeinsamer Regeln für den 

grenzüberschreitenden Personenverkehr nit Kraftomnibussen hat: 

Zu § 6 

Gemäß Abs 1 wird eine Konzession zum Betrieb einer Kraftfahrlinie 

auf fünfzehn Jahre erteilt. 

Nach Ansicht der Bundesarbeitskammer soll te eine Konzession mit 

höchstens fünf Jahren befristet werd~n. Eine entsprechende 

Regelung ist auch in der oa. EG-Verordnung enthalten. Dadurch 'ann 

bei allfälligen Änderungen des regionalen Verkehrs angebotes (zJ3 

Schaffung eines. Verkehrsverbundes) flexibler a],s jetzt reagiert 

werden. Bei Schaffung eines gleichwertigen und dauerhaf:ijen 

Verkehrs angebotes auf der Schiene soll die Konzessionsbehö~de ~ 

eine bestehende Kraftfahrliniekonzession ändern 

notwendig, entziehen können. Es ist wirtschaftlich 

nicht sinnvoll/daß zB bei Verkehrsverbünden oder 

oder f w~nn 

sicherlich 

beim Neuen 

Austrotakt viele zusätzliche Zugsverbindungen geschaffen wert!Len" 

es aber keine Möglichkeit gibt, eine Anpassüng der Kraftfahrli­

nien l Fahrpläne und Konzessionen durchzusetzen. 

Weiters wird in derEG-Verordnung der Linienverkehr definiert~Es 

handelt sich danach um die regelmäßige Beförderung von Fahrgätten 

auf einer bestimmten Verkehrsverbindung, wobei Fahrgäste an 

vorher festgelegten Haltestellen aufgenommen oder abges,tzt 

werden können. Dadurch hat eine langjährige Forderung der 
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Bundesarbeitskammer au(~h im EG-Recht .;::i:.':: (3rund13ge. \"1ona.('h 

der K6nzession zusätzlich die Haltsteilen Beförderungsbedingun-

gen und Fahrpläne enthalten sein müssen. 

Art 7 Abs 4 der genannten Verordnung regel t explizit die Fälle: 

in denen ein Antrag auf eine KonzesE.ion ab';lelehnt \."erden kann. 

Demnach ist dem Antrag nicht stattzugeben wenn der An~ragsteller 

den Verkehr, für den der Jl.nt::.-ag ';lestellt \"urde, nicht mit ihm 

unmittelbaL zur Verfügung stehenden Fahrzeugen durchfUhren kann, 

\"1enn der Antragsteller gegen bestim~te Rechtsvorschriften versto­

J3en hat, wenn nachgewiesen wird, daß der betreffende Verkehrs­

dienst das Bestehen der bereits genehmigten Liniendieste unmit­

telbar gefährdet oder wenn nachgewiesen v-Jird, daß dieser Ver­

kehrsdienst die Funktionsfähigkeit eines vergleichbaren Eisen­

bahndienstes auf direkten Teilstrecken ernEthaft beeinträchtigen 

würde. 

Eine dementsprechende Regelung ist dem Kraftfahrliniengesetz 

fremd; nach Auffassung der Bundesarbeitskammer sollte daher eine 

entsprechende neue Regelung im Kraftfahrliniengesetz vorgesehen 

\"lerden. 

Zu § 8 

Nach dieser Bestimmung muß die Kraftfahrlinie während der ganzen 

Dauer der Konzession entsprechend den gesetzlichen Vorschriften 

und den Konzessionsbedingungen ununterbro8hen betrieben \"lerden. 

Dieser Passus sollte dahingehend erweitert werden, daß auch die 

Anzahl der Fahrten während der ganzen Dauer d~r Konzession nicht 

ohne vorherige Befassung aller Betroffenen (Anhörungsberechtigte 

gemäß § 5 Abs 1) vermindert werden darf. Es sollte nicht mehr so 

leicht sein, spätere Änderungen, vor allem wenn es Verschlechte­

rungen sind, im Fahrplanangebot eigenmächtig durchführen zu 

können. 
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Zu § 9 

( 

Es besteht die M~glichkeit, daß sich Unternehmer, die eine 

gÜltige Kraftfahrlinienkonzession besitzen, sich über mehrere .. 

Fahrplanperioden hinweg von der Betriebspflicht entheben lassen, 

ohne daß dieses Vorgehen irgend einen Einfluß auf die bestehEmde 

Konzession mit sich bringt. In der Praxis kommt es häufig vor I 

daß Konzess ionsrechte be5tehen I jedoch jahrelang nicht ausgeübt 

werden, was wiederum bedeutet, daß k2il! anderer auf dieser 

strecke fahren darf. 

Die Bundesarbeitskammer fordert daher eine neue Bestimmung 

aufzunehmen, in der - in Anlehnung an das EG-Recht - die Konzes­

sion nach drei Monaten ab dem Zeitpunkt, zu dem bei der Konz8Ssi­

onsbehörde 'L~m Enthebung von der Betriebspfl icht angesucht wurde I 

erlischt. 

Zu § 10 

Gemäß dieser Bestimmung ist die Übertragung der Betriebsfüha:.-ung 

einer Kraftfahrlinie nur mit Zustimmung der Konzessionsbe)1örde 

zulässig. Diese muß derzeit vor der Entscheidung über das betref­

fende Ansuchen lediglich die zU5tändigp Kammer der gewerbl:i;chen 

Wirtschaft hören. Die Arbei tnehmerint;::-ref sensvertretungenhaben 

keinerlei Einspruchsmöglichkeiten. Aus diesem Grund fordert die 

Bundesarbeitskammer ein Mitspracherecht in dieser Angelegenheit. 

Darüber hinaus soll die Übertragung der Betriebsführung nur für 

eine Fahrplanperiode zulässig sein. Dieser Passus wäre neu 

einzufügen. Danach hat der Konzessionsinhaber die Linie selbst zu 

fUhren, andernfalls erlischt die Konzession, 

Der Direktor: 

iV 

,. 
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